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Das Plangebiet befindet sich straßenrechtlich außerhalb des Erschließungsbereiches an 
der Kreisstraße Nr. 7706. Gegen die Ausweisung der Fläche werden keine grundsätzlichen 
Einwendungen erhoben. Eine ausführliche Stellungnahme mit straßenrechtlicher, - bauli-
cher und verkehrstechnischer Prüfung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Rechtsgrundlage 
Zu I.:  § 33a NatSchG 
Zu II. : § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg 
 
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
Zu I.:  § 33a Abs. 2, 3 NatSchG 
Zu II.: Hinweis auf Anbauverbote für verbindliche Bauleitplanung 
 

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Entwurf berühren 
können, mit Angabe des Sachstands 

 
----- 
 

C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Entwurf, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage 
 

I. Belange des Planungsrechts: 
1. Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist der Öffentlichkeit möglichst frühzeitig (&) die Gelegenheit zur 

Äußerung und Erörterung zu geben. Dies wurde gemäß der öffentlichen Bekanntmachung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn-Langenargen durch Veröffentli-
chung im Internet vom 15.12.2025 3 12.01.2026 vollzogen. Die Unterlagen waren jedoch 
bei drei verschiedenen Prüfungen (02.01.2026, 05.01.2026 und 12.01.2026) nicht auf der 
Homepage des Gemeindeverwaltungsverbandes eingestellt, lediglich die Bekanntmachung 
ist dort zu finden. Die Öffentlichkeit konnte somit keine Kenntnis der Unterlagen bzw. der 
Planung erlangen, ihr muss es jedoch tatsächlich möglich sein. Die zusätzlich leicht zu er-
reichende Zugangsmöglichkeit über die Auslegung in den Rathäusern ist hierbei nicht aus-
reichend. Es wird daher empfohlen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu wieder-
holen. 

2. Für die anstehenden förmlichen Beteiligungen ist ein maßstabsgerechter Entwurf des Flä-
chennutzungsplanes mit der geplanten Verkehrsfläche >Parkplatz< vorzulegen. Diesem ist 
gem. § 2a BauGB eine Begründung inkl. Umweltbericht beizufügen. Weitere Anregungen 
halten wir uns mangels detaillierter Unterlagen vor.  

 
II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 

Wie in den Unterlagen enthalten, wird durch die Planung eine zugeordnete Ausgleichsflä-
che überplant. Sollte diese auf Ebene des Bebauungsplanes für den Parkplatz im Wider-
spruch zu den geplanten Festsetzungen stehen, so wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass eine Änderung des dortigen Bebauungsplanes erforderlich wird. Da auf Ebene des 
Bebauungsplanes Erhaltungsfestsetzungen möglich sind, wird auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes die Erforderlichkeit der Planung nicht in Frage gestellt.  
Eine Relevanzbegehung für den Bebauungsplan wird zunächst für ausreichend erachtet. 
 

III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 
1. In Zeiten steigenden Flächenverbrauches ist es essentiell wichtig, größtmögliche Einspa-

rungen bei der Neuinanspruchnahme von unbebauten Flächen zu machen. Für die Erhö-
hung der Stellplatzzahl wäre aus Bodenschutzsicht eine Aufstockung der bestehenden 
Parkfläche um ein Parkdeck deutlich nachhaltiger. Bei Erweiterung der Fläche werden 
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11. Januar 2026

Stellungnahme des NABU Langenargen e.V.

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB)

zur geplanten 8. Änderung des Flächennutzungsplans für eine Parkplatzerweiterung 

der Firma Veter in Langenargen

Das beschriebene Vorhaben einer Parkplatzerweiterung für die Firma Veter auf Flächen der Landwirtschav 

und auf einer Ausgleichsnäche beabsich}gt die im Jahr 2009 ausgewiesene südlich angrenzende 

Parkplatznäche P der Firma Veter mehr als zu verdoppeln auf über 1 ha Fläche. Der Bedarf an Stellplätzen wird

jedoch weder nachgewiesen noch quan}ta}v benannt.

Flächennutzungsplan

Unklar ist, warum die bestehende Parkplatznäche im Flächennutzungsplan als >öfentliche Parkplatznäche< P 

ausgewiesen wird (siehe aktuellen Flächennutzungsplan [1] bzw. Abb. 1). Auf Grund der privaten Nutzung des 

Parkplatzes als Firmenparkplatz der Firma Veter sehen wir hier eine Gewerbenäche gegeben, so wie es bei 

anderen Gewerbebetrieben auch der Fall ist. Gleiches würde für den neu geplanten Bereich gelten, ungeachtet 

dessen, ob eine gelegentliche öfentliche Nutzung eingeräumt würde. Dies ist in der Flächenbilanz des 

Flächennutzungsplans zu berücksich}gen, unter anderem weil die mögliche Ausweitung der Gewerbenächen 

der >Eigenentwicklungsgemeinde< Langenargen limi}ert ist.

Flächenverbrauch und Flächenkonkurrenz

Die Flächennutzung in Langenargen steht unter besonderem Druck, nicht zuletzt auf Grund der Lage als 

Bodenseeufergemeinde. Der sorgsame Umgang mit den Flächen, die für Wohnen, Gewerbe, Landwirtschav, 

und Naturhaushalt benö}gt werden, ist daher drängender denn je. Der geplante großnächige Parkplatz ist mit 

dieser Problema}k nicht vereinbar. Die erwähnte direkte Anbindung des Parkplatzes an die Oberdorferstraße 

würde zusätzliche eine Flächeninanspruchnahme durch die zu errichtenden Verkehrsnächen bedeuten.

Eine zeitgemäße Lösung hat die Firma Veter dahingegen in Ravensburg realisiert, wo sie in der Nähe der 

Oberschwabenhalle in kurzer Bauzeit von wenigen Monaten ein mehrstöckiges Parkhaus errichtet hat. Eine 

entsprechende (hier sicherlich deutlich kleinere) Lösung ist auch in Langenargen auf der bestehenden 

Parkplatznäche möglich und schaþ den gewünschten Parkraum, ohne zusätzliche Flächen zu verbauen. Hierbei

kann und sollte eine  Photovoltaik-Überdachung zur Unterstützung der Energiewende und der Kompensa}on 

der Klimafolgen der Verbauung installiert werden.

Ein weiterer wich}ger Aspekt der Flächennutzung ist, dass es sich in diesem Bereich um eine zentrumsnahe, 

nahverkehrsgüns}g gelegene Fläche handelt, die vorzugsweise für eine Wohnraumentwicklung in Betracht 

gezogen werden sollte (>kurze Wege<, Anbindung öfentlicher Nahverkehr/Bahnhof, etc.). Im Verlauf der 2. 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans war der Gemeinde bereits das Flurstück 1416 zur 

Wohnraumentwicklung angeboten worden.
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Zusammenfassung

Der NABU Langenargen lehnt die geplante Änderung des Flächennutzungsplans, eine Vergrößerung des 

Parkplatzbereichs und eine Besei}gung der bestehenden geschützten Streuobstwiese und Ausgleichsnäche ab. 

Die bestehende Parkplatznäche P ist nicht als >öfentlich< sondern als Gewerbenäche im Flächennutzungsplan 

einzutragen. Die Errichtung eines Parkhauses kann eine nächenschonende Lösung für den Parknächenbedarf 

darstellen. Ein Bedarf an der Ausweisung der geplanten zusätzlichen Parknäche besteht daher nicht. Es fehlt 

zudem die Angabe und der Nachweis darüber, wieviele Stellplätze benö}gt werden. Damit liegt kein 

Planungserfordernis für eine Änderung des Flächennutzungsplans vor.

Die Förderung des ÖPNV und einer Wohnraumentwicklung mit >kurzen Wegen< tragen zur Minimierung des 

Verkehrsauoommens und damit auch zur Minimierung des Parknächenbedarfs bei. Bahnhofs- und 

zentrumsnahe Wohnraumentwicklungen können hierzu einen Beitrag leisten. Durch nächensparendes Bauen 

(z.B. Parkhaus stat Parkplatz) können im konkreten Fall solche Fläche für künvige Entwicklungen erhalten 

werden.

Referenzen

[1]  htps://www.gvv-ekl.de/naechennutzungsplan/fortschreibungen.html
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Name Maßstab

ONB

VsB Sicht

BlattDatum

PTI

AT/Vh-Bez.:

AsB

AT/Vh-Nr.:

TI NL

Bemerkung: 

10.12.2025

Jahrendt, Frank PTI 32

2Kressbronn

Donaueschingen

Südwest

Kein aktiver Auftrag Kein aktiver Auftrag
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